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Betrifft: Petition Nr. 1300/2019, eingereicht von J. G., irischer Staatsangehörigkeit, 
zum Verwaltungsverfahren bei geschützten Offenlegungen in Irland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin gibt an, dass sie 2016 einen Antrag auf geschützte Offenlegung bei Minister 
Simon Coveney eingereicht und seitdem keinerlei Antwort, Entscheidung bzw. Ergebnis 
erhalten habe. Sie sei in höchstem Maße beunruhigt über das Verwaltungsverfahren bei 
geschützten Offenlegungen in Irland. Die Petentin bittet das Europäische Parlament um 
Unterstützung, da ihre Grundrechte verletzt worden seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. April 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. April 2021

Die Petition

Die Petentin macht geltend, dass sie am 22. Juni 2016 einen angemessen begründeten Antrag 
gemäß dem Irish Protected Disclosures Act (irisches Gesetz aus dem Jahr 2014 zu 
geschützten Offenlegungen, d. h. über den Schutz von Hinweisgebern) eingereicht habe und 
ihr auch nach dreieinhalb Jahren kein Entschluss oder keine Entscheidung infolge ihres 
Antrags mitgeteilt worden sei. Die Petentin bittet deshalb den Petitionsausschuss um Hilfe.
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Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden1, wurde am 23. Oktober 2019 verabschiedet. Die Mitgliedstaaten müssen 
sie bis 17. Dezember 2021 in nationales Recht umsetzen. Irland hat seine 
Umsetzungsmaßnahmen noch nicht mitgeteilt.

Mit der Richtlinie soll in der gesamten Europäischen Union ein einheitlich hohes 
Schutzniveau für Hinweisgeber sichergestellt werden, die Verstöße gegen das Unionsrecht in 
einem breiten Spektrum von Politikbereichen melden. Hierzu werden EU-weite 
Mindeststandards festgelegt.

Eine der Anforderungen der Richtlinie besteht darin, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen 
haben, dass Hinweisgeber innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens von höchstens drei 
Monaten über die Folgemaßnahmen2 zu ihren Meldungen Rückmeldung erhalten (im Falle 
einer Meldung an die zuständigen Behörden kann dieser Zeitrahmen in hinreichend 
begründeten Fällen auf sechs Monate verlängert werden).

Solange die Richtlinie jedoch nicht in die entsprechende nationale Rechtsordnung umgesetzt 
ist, unterliegen die Rechte von Hinweisgebern den bestehenden nationalen Rechtsvorschriften 
und den sektorspezifischen Unionsvorschriften zum Schutz von Hinweisgebern, die 
hauptsächlich Meldungen von Hinweisgebern über verdächtige Transaktionen und Verstöße 
gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche3 und die Vorschriften über 
Finanzdienstleistungen4 abdecken. Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten 
Informationen ist es nicht möglich festzustellen, ob der Fall der Petentin unter diese 
Rechtsvorschriften fällt, und keiner dieser Gesetzgebungsakte der Union bietet Vorschriften 
über den Zeitrahmen, binnen dessen der Hinweisgeber eine Rückmeldung zu erhalten hat.

In Fällen, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, ist es Sache der 
Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer Justizbehörden, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Gesetze 
wirksam angewandt werden. Die Petentin kann auf nationaler Ebene bei den zuständigen 
nationalen Behörden Rechtshilfe ersuchen, nicht nur bei den Gerichten, sondern auch bei 
einem Bürgerbeauftragten.

Fazit

Aus den oben genannten Gründen kann die Kommission die von der Petentin geschilderte 
Problematik nicht weiterverfolgen.

1 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
2 Diese Rückmeldung muss Informationen über die als Folgemaßnahmen geplanten oder ergriffenen 
Maßnahmen und über die Gründe für diese Folgemaßnahmen enthalten.
3 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text 
von Bedeutung für den EWR), (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).
4 Siehe Liste der Gesetzgebungsakte in Teil II des Anhangs der Richtlinie.


